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Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über die Ausweitung kontaktreduzieren-

der Maßnahmen für Heime für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und 

Menschen mit Behinderungen 

Der Landkreis Aurich erlässt gemäß § 18 Abs. 1 der Niedersächsischen Verordnung über 
Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Nds. Corona-Verordnung)1 
in Verbindung mit § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG2  in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 S. 
1 Nr. 1 NGöGD3  folgende Allgemeinverfügung: 

1. Grundstücke und Gebäude von Heimen für ältere Menschen, pflegebedürftige 
Menschen und Menschen mit Behinderungen dürfen nur auf Grundlage und 
nach Maßgabe des Hygienekonzepts der jeweiligen Einrichtung betreten wer-
den. 

2. Besuche in den o.g. Einrichtungen unterliegen zudem den folgenden Regelun-
gen: 

- Soweit möglich haben Besucher*innen und Bewohner*innen separate Ein-
und Ausgänge zu benutzen. 

- Der Einlass in die o.g. Einrichtungen darf nur gewährt werden, wenn die 
Körpertemperatur der/des Besucher*in unter 37,5°C liegt. Weiterhin dür-
fen diese Personen keine grippeähnlichen Symptome aufweisen. 

- Die o.g. Einrichtungen haben ausreichende Möglichkeiten der Handhygiene 
vorzuhalten. 
Soweit möglich ist der Besuch in einem separaten Besuchszimmer abzuhal-
ten. Das Besuchszimmer ist nach jedem Besuch zu desinfizieren und ausrei-
chend zu lüften. 
Die o.g. Einrichtungen haben die Kontaktdaten i.S.d. § 5 der Nds. Corona-
Verordnung' aller Besucher*innen zu erfassen. 

- Pro Bewohner*in dürfen zeitgleich maximal zwei Besucher*innen anwesend 
sein. 

3. Das Pflegepersonal einer Station bzw. eines Wohnbe-
reiches ist soweit möglich im Sinne der Bezugspflege 
und zur Vermeidung von Infektionsketten nicht mit 
dem Pflegepersonal anderer Stationen bzw. Wohnbe-
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reiche auszutauschen. Kontakte zwischen dem eingesetzten Personal verschie-
dener Stationen sind zu vermeiden. 

4. Die o.g. Einrichtungen können abweichend von den o.g. Regelungen weiterge-
hende Regelungen für Besucher*innen treffen (z.B. ein umfassendes Besuchs-
verbot) sowie in begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen. 

5. Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem 22.05.2021 bis zu ihrer Aufhebung, längs-
tens jedoch bis einschließlich 18.06.2021. Eine Verlängerung ist möglich. 

6. Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung sind gemäß § 28 Abs. 3 in Verbin-
dung mit § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Rechtsmittel gegen diese Allgemein-
verfügung haben keine aufschiebende Wirkung. 

7. Zuwiderhandlungen gegen die Regelungen dieser Allgemeinverfügung stellen 
eine Ordnungswidrigkeit nach § 73 Abs. la Nr. 6 IfSG bzw. eine Straftat nach 
§ 74 Alternative 1 IfSG dar. 

Begründung:  

Mit § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG wird die zuständige Behörde verpflichtet, die zur Verhinderung 
der Verbreitung übertragbarer Krankheiten notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen. 
§ 32 S. 1 IfSG ermächtigt die Landesregierungen unter den Voraussetzungen, die für 
Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 IfSG maßgebend sind, durch Rechtsverordnung, ent-
sprechende Gebote und Verbote zu erlassen. Hiervon hat das Land Niedersachsen mit 
der Nds. Corona-Verordnung vom 30. Oktober 2020 Gebrauch gemacht, wobei die not-
wendigen Maßnahmen kontinuierlich durch Änderungsverordnungen, zuletzt durch Ar-
tikel 1 der Verordnung vom 08. Mai 2021, an den Verlauf der Pandemie insbesondere 
unter Berücksichtigung der Beschlüsse zwischen der Bundeskanzlerin und den Regie-
rungschefinnen sowie den Regierungschefs der Länder angepasst werden.' 

§ 18 Abs. 1 der Nds. Corona-Verordnung ermächtigt die örtlich zuständigen Behörden, 
weitergehende Anordnungen treffen zu können, soweit es im Interesse des Gesund-
heitsschutzes erforderlich ist. Der Begründung zur Nds. Corona-Verordnung ist dabei zu 
entnehmen, dass diese Regelung als Generalklausel zu verstehen ist, dessen Eingriffsvo-
raussetzungen und -maßstäbe nach § 28a Abs. 1 bis 3 und 6 IfSG als unmittelbar anwend-
bares Bundesrecht zu beachten und einzuhalten sind.' Anders als dies die bisherigen 
Nds. Corona-Verordnungen, die für weitergehende Anordnungen der örtlich zuständi-
gen Behörden die Erforderlichkeit eines zwingenden Interesses des Gesundheitsschutzes 
voraussetzten. 

Ziel ist es weiterhin, die Übertragung des Corona-Virus auf Patienten der o. g. Einrich-
tungen zu verhindern und das Risiko einer Ansteckung einzudämmen. Ein milderes gleich 
wirksames Mittel zur Erreichung des Zwecks ist nicht ersichtlich. Die dadurch zu errei-
chende Verzögerung des Eintritts von weiteren SARS-CoV-2-Infektionen ist auch zwin-
gend erforderlich, um auch das Gesundheitswesen im Kreisgebiet nicht zu überlasten 
und die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung der Erkrankten und Pflegebedürf-
tigen, aber auch für sonstige Krankheitsfälle bereit zu halten. Die Allgemeinverfügung ist 
auch angemessen, da sie nicht außer Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung an-
gestrebtem Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie Leben, Leib und Gesundheit der Pati-

 

enten der o. g. Einrichtungen steht und Ausnahmen in Abspra-
che mit der jeweiligen Einrichtung, z.B. bei Palliativpatienten, 
psychisch Erkrankten und Kindern, zulässt. Dies gilt umso 
mehr vor dem Hintergrund, dass die britische Mutationsvari-
ante (B.1.1.7) sich immer weiter verbreitet. Mittlerweile 
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konnte die Mutationsvariante (B.1.1.7) bei insgesamt 1032 Personen im Landkreis Aurich 
nachgewiesen werden (Stand 19.05.2021). 

Hinweis:  

Gemäß § 73 Abs. la Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

einer vollziehbaren Anordnung nach § 28 Abs. 1 S. 1 oder 2 IfSG zuwiderhandelt. Diese 

Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 25.000,00 € geahndet werden, 

§ 73 Abs. 2 IfSG. Gemäß § 74 Alternative 1 IfSG wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer die in § 73 Abs. la Nr. 6 IfSG bezeichnete vor-

sätzliche Handlung begeht und dadurch eine in § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 genannte Krankheit 

(Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) unter Buchstabe t) benannt), verbreitet. 

Bekanntmachungshinweis  
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben 
(§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG). 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben wer-
den. 

In Vertretung 

_ L 
Smolinski 

Niedersächsische Verordnung Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Nieder 
sächsische Corona-Verordnung) v. 30.10.2020, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
08.05.2021 (Online gestellt und somit verkündet am 08. Mai 2021), 

2  Infektionsschutzgesetz (IfSG) v. 20.07.2000 (BGBI. I S. 1045), 
3  Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) v. 24.03.2006 (Nds. GVBI. S. 

178), 
4  Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Nieder 

sächsische Corona-Verordnung) v. 30.10.2020, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung v. 
08.05.2021 (Online gestellt und somit verkündet am 08. Mai 2021), jeweils in der zurzeit gültigen Fas 
sung. 

5  Vgl. die Begründung der Nds. Corona-Verordnung 
6  Vgl. die Begründung der Nds. Corona-Verordnung 
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